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Eingegangene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Nr. 
 

 Stellung- 
nahme 
vom 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1 RP Stuttgart 
Abteilung Mobilität, 
Verkehr, Straßen 

24.05.2022 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen des RP Stuttgart werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Die entsprechenden Unterlagen wurden in den Lärm-
aktionsplan eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Unterlagen wurden in den Lärm-
aktionsplan eingearbeitet. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Aichtal 

Lärmaktionsplan 

Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 8. April 2022 bis 25. Mai 2022 eingegangenen  

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. 

S e i t e  | 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. Die genannten Werte (Auslösewerte der 
Lärmaktionsplanung) wurden entsprechend im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung der Stadt Aichtal zu Grunde 
gelegt. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Aichtal 

Lärmaktionsplan 

Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 8. April 2022 bis 25. Mai 2022 eingegangenen  

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. 

S e i t e  | 4 

 

 

 

Kenntnisnahme. Die Themen werden im Rahmen der 
Abwägung im Lärmaktionsplan beleuchtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Gemäß dem Kooperationserlass des MVI BW sind auch 
lärmrelevante Straßen mit weniger als 8.200 Kfz/Tag 
einzubeziehen, um ortsbekannte Lärmprobleme zu 
ermitteln. Laut dem ergänzenden Schreiben zum 
Kooperationserlass vom MVI BW (Stand: 13.04.2021) 
obliegt die Ermessensausübung bei nicht-kartierungs-
pflichtigen Straßen (weniger als 8.200 Kfz/Tag) bei der 
zuständigen Fachbehörde. Bei straßenverkehrs-
rechtlichen Maßnahmen sind dies die Straßenverkehrs-
behörden. Die Anordnung unterliegt dem Zustimmungs-
vorbehalt der höheren Straßenverkehrsbehörde (VwV-
StVO zu § 45 zu Absatz 1 bis 1e Rn. 13 unter Verweis 
auf die Lärm-schutz-Richtlinien-StV). Das bedeutet, dass 
die untere Straßenverkehrsbehörde und die höhere 
Straßenverkehrsbehörde bei Straßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von weniger als drei Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr durch den Lärmaktionsplan 
nicht gebunden sind, sich die im Lärmaktionsplan 
dargelegte Abwägung der Gemeinde jedoch zu eigen 
machen können. Die Fachbehörden sind hierbei 
grundsätzlich an die ermessenslenkenden Verwaltungs-
vorschriften gebunden, was auch vom Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (VGH) bestätigt wird 
(vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 
10 S 2449/17, Rn. 28). 

Gemäß dem Kooperationserlass vom 08.02.2023 
(Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg) entfällt 
der Zustimmungsvorbehalts der Regierungspräsidien als 
höherer Straßenverkehrsbehörde bei innerörtlichen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutzgrün-
den. 
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Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
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2 Landratsamt 
Esslingen 

12.05.2022 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen des RP Stuttgart werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 

Gemäß dem Kooperationserlass des MVI BW ist bei der 
Ermessensausübung im Rahmen der Lärmaktions-
planung besonders zu berücksichtigen, dass nach der 
Lärmwirkungsforschung Werte ab 65 dB(A) am Tag und 
55 dB(A) in der Nacht im gesundheitskritischen Bereich 
liegen (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 
2018, 10 S 2449/17, Rn. 36). Mit der Lärmaktions-
planung ist darauf hinzuwirken, diese Werte nach 
Möglichkeit zu unterschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 

 
Im Bereich der Stuttgarter Straße (K 1225) werden die 
gesundheitskritischen Pegelwerte (tags/nachts > 65/55 
dB(A)) flächendeckend überschritten  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Im Rahmen der ermessensfehlerfreien 
Abwägung wurde die Thematik in die Abwägung 
mitaufgenommen. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Es sollte dennoch im Rahmen von 
zukünftigen Erhaltungsmaßnahmen geprüft werden, ob 
lärmmindernde Beläge verbaut werden können, um eine 
Verbesserung der Lärmsituation zu erwirken.  
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme.  

 

Gemäß dem Kooperationserlass des MVI BW sind auch 
lärmrelevante Straßen mit weniger als 8.200 Kfz/Tag 
einzubeziehen, um ortsbekannte Lärmprobleme zu 
ermitteln. Laut dem ergänzenden Schreiben zum 
Kooperationserlass vom MVI BW (Stand: 13.04.2021) 
obliegt die Ermessensausübung bei nicht-kartierungs-
pflichtigen Straßen (weniger als 8.200 Kfz/Tag) bei der 
zuständigen Fachbehörde. Bei straßenverkehrs-
rechtlichen Maßnahmen sind dies die Straßenverkehrs-
behörden. Die Anordnung unterliegt dem Zustimmungs-
vorbehalt der höheren Straßenverkehrsbehörde (VwV-
StVO zu § 45 zu Absatz 1 bis 1e Rn. 13 unter Verweis 
auf die Lärmschutz-Richtlinien-StV). Das bedeutet, dass 
die untere Straßenverkehrsbehörde und die höhere 
Straßenverkehrsbehörde bei Straßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von weniger als drei Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr durch den Lärmaktionsplan 
nicht gebunden sind, sich die im Lärmaktionsplan 
dargelegte Abwägung der Gemeinde jedoch zu eigen 
machen können. Die Fachbehörden sind hierbei 
grundsätzlich an die ermessenslenkenden Verwaltungs-
vorschriften gebunden, was auch vom Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (VGH) bestätigt wird 
(vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 
10 S 2449/17, Rn. 28). 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird die Prüfung 
des Einbaus von lärmmindernden Belägen durch die 
zuständigen Baulastträger angeregt. Dies gilt auch für 
die genannten Bundesstraßen. 
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Kenntnisnahme. In innerstädtischen Gebieten (wie 
beispielsweise in Aichtal) ist davon auszugehen, dass die 
derzeit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h 
nur streckenabschnittsbezogen erreicht werden aufgrund 
von Fußgängerquerungen; Bushaltestellen und teilweise 
am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. 
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen legt dar, dass „die Anordnung von Tempo 30 auf 
Verkehrsstraßen Probleme bei den Umläufen der 
Fahrzeuge erzeugen kann. Insbesondere in dicht 
bebauten städtischen Bereichen wird jedoch Tempo 30 
aufgrund der kurzen Haltestellenabstände häufig gar 
nicht oder nur auf einem kurzen Streckenabschnitt 
erreicht. Zudem sind die Fahrpläne in der Regel auf die 
Hauptverkehrszeiten und damit auf ein niedrigeres 
Geschwindigkeitsniveau abgestimmt“ 
 
 
 

Gemäß dem Kooperationserlass vom 08.02.2023 
(Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg) kann 
zur Beurteilung der Auswirkungen auf den ÖPNV, 
insbesondere den Linienbusverkehr bei einer Herab-
setzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h auf 30 km/h überschlägig von einer Fahrtzeit-
verlängerung von 20 Sekunden pro 1.000 Meter 
ausgegangen werden. Sofern Bedenken gegen eine 
vorgesehene Geschwindigkeitsbeschränkung bestehen, 
sollen Aufgabenträger bzw. die jeweiligen Verkehrs-
unternehmen solche Verzögerungen und ihre 
Auswirkungen im Rahmen der Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange konkret und quantifiziert darlegen.  
 

Aufgrund der hohen Lärmbelastung und Anzahl an 
betroffenen Einwohnern sollten die ggfs. erforderlichen 
Anpassungen der Dienst- und Umlaufpläne überprüft 
werden. Der Minderung von Betroffenheiten im 
gesundheitskritischen Bereich (tags/nachts > 65/55 
dB(A)) sollte im Rahmen der Abwägung und 
entsprechend den Zielen des MVI BW Vorrang gewährt 
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werden. 
 
Weitere Kompensationsmaßnahmen sollten geprüft 
werden. Von Seiten des Straßenbauamts werden 
lärmoptimierte Beläge nicht unterstützt. Daher werden 
vor allem im innerörtlichen Bereich geschwindig-
keitsreduzierende Maßnahmen aus Lärmschutzgründen 
vorgeschlagen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind aus 
städtebaulichen Gründen im Bereich der Ortsdurchfahrt 
meist nicht realisierbar. 
 
 

Im Kooperationserlass BW wird dargelegt, dass eine 
mögliche Fahrzeitverlängerung infolge einer straßen-
verkehrsrechtlichen Lärmschutzmaßnahme in der Regel 
als nicht ausschlaggebend erachtet wird, wenn diese 
nicht mehr als 30 Sekunden beträgt. Die Forderung des 
Kommunalamts/ÖPNV, dass die Verlustzeiten vollständig 
kompensiert werden müssen, widerspricht daher der 
Auffassung des MVI Baden-Württemberg. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der derzeitigen Rechtlage ist im Rahmen von 
Lärmaktionsplanungen zur Beurteilung der Lärmsituation 
noch die RLS-90 anzuwenden. Dies gilt auch für 
Beurteilung von straßenverkehrsrechtlichen 
Maßnahmen, wie im vorliegenden Fall von Tempo 30. 
Die Einführung der RLS-19 zum 1. März 2021 gilt bisher 
nur für den Bereich des Straßenbaus. Bis zu einer 
anderweitigen Festlegung auf Bundesebene sind bei 
straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen weiter die RLS-
90 anzuwenden. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Die Straßenverkehrsbehörde ist bei 
Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von weniger als 
drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr durch den 
Lärmaktionsplan zwar nicht gebunden sind, kann sich die 
im Lärmaktionsplan dargelegte Abwägung der Stadt 
jedoch zu eigen machen. Die Fachbehörden sind hierbei 
grundsätzlich an die ermessenslenkenden Verwaltungs-
vorschriften gebunden, was auch vom Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (VGH) bestätigt wird 
(vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 
10 S 2449/17, Rn. 28). 

Die genannte Aufgliederung erfolgt im Rahmen der 
weiteren Erarbeitung des Lärmaktionsplans. 
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Die genannte Aufgliederung erfolgt im Rahmen der 
weiteren Erarbeitung des Lärmaktionsplans. 
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3 Stadt Filderstadt 17.06.2022 
Vielen Dank für die Beteiligung bei der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung Ihrer Kommune. Die Planunterlagen 

wurden zur Kenntnis genommen. 

 

Wir bitten Sie bei einer konkreten Umsetzung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen im Zuge der Fortschreibung Ihrer 

Lärmaktionsplanung mit Auswirkungen auf das Stadtgebiet Filderstadt, insbesondere Verdrängungseffekten mit einer 

Verkehrszunahme, unsere Straßenverkehrsbehörde und unser Tiefbauamt als Straßenbaulastträger im Rahmen der 

Anhörung zum Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zu beteiligen. 
 

 

Kenntnisnahme. 


